
Am 23. Juni 2006 hat der Bund im Hinblick 
auf die Volkszählung 2010 das Registerhar-
monisierungsgesetz eingeführt. Die Volks-
zählung soll neu auf Basis der Personenre-
gister der Kantone und Gemeinden durch-
geführt werden. Aus diesem Grund müssen 
die Personenregister zuerst nach bestimmten 
Standards harmonisiert werden. Unter ande-
rem wurde deshalb ein Projekt unter der Lei-
tung des Bundesamts für Statistik (BFS) ins 
Leben gerufen mit dem Ziel, jedem Einwoh-
ner und Staatsbürger eine eindeutige per-
sönliche Identifikationsnummer (AHVN13) 
zuzuteilen. Der Bundesrat hat entschieden, 
dass diese Rolle durch die neue Schweizer 
AHV-Versichertennummer wahrgenommen 
werden soll, eine Nummer, die bislang im 
Bereich der Schweizer Sozialversicherungen 
eingesetzt wurde. In Erwartung dieser Ent-
scheidung wurde ebenfalls bestimmt, dass 
die neue AHV-Versichertennummer als ein-
deutige Patientenidentifikationsnummer im 
Gesundheitswesen eingesetzt werden soll. 
Die Verwendung dieser Daten für statistische 
und administrative Zwecke sollte dadurch 
vereinfacht und der Datenaustausch erleich-
tert werden.

Die Identifikationsnummer, die neu schon 
bei Geburt oder Zuzug aus dem Ausland zu-
geteilt wird, wurde im Juli 2008 eingeführt, 
um die eindeutige Identifikation zu gewähr-
leisten und die Nachteile der herkömmlichen 
11-stelligen AHV-Nummer (AHV11) zu um-
gehen. Die alte Nummer beruhte auf dem Na-
men, Geschlecht und Geburtsdatum der Per-
son. Da sich diese Daten im Leben einer Per-
son, etwa bei einer Namensänderung durch 
Heirat, ändern können, suchte man nach ei-
ner neuen Identifikationsnummer. Ein weite-
res Problem bestand zudem darin, dass sich 
mit der alten Nummer Personen mit einem 
Geburtsdatum ab 2007 nicht mehr von Perso-
nen, die genau 100 Jahre älter waren, unter-
scheiden liessen. Die anfänglich festgelegte 
Anzahl an auf den Namen beruhenden Iden-

tifikatoren wird der Grösse der Bevölkerung 
nun nicht mehr gerecht. Bei Personen et-
wa, deren Name mit einem X oder Y beginnt, 
stösst man mit der Anzahl verfügbarer Num-
mern bereits jetzt an Grenzen. Zu guter Letzt 
sind die alten Nummern aus Datenschutz-
gründen problematisch.

Heikler Zuteilungsprozess
Da vielen Personen mehrere AHV-Nummern 
zugeteilt wurden, bestand eine der gröss-
ten Herausforderungen darin, die Eindeu-
tigkeit der neuen Nummer zu gewährleisten. 
Dass es zu Mehrfachzuteilungen von AHV-
Nummern kam, hat folgenden Grund: In sel-
tenen Fällen wurden geänderte Nummern im 
Register nicht mit der ursprünglichen Num-
mer verkettet. Falls sich jemand nicht mehr 
erinnerte, dass er schon über eine bestehen-
de Nummer verfügte, konnte man ausge-
hend von den Daten im Register nicht ohne 
Weiteres erkennen, ob solche Nummern zu 
ein und derselben Person gehörten oder ob 
es sich um zwei verschiedene Personen mit 
gleichlautendem Namen handelt. Zudem 
sind nicht alle Bevölkerungsgruppen, etwa 
Kinder, bei der AHV registriert.

Anhand einer Studie sollte schliesslich auf-
gezeigt werden, ob die Möglichkeit bestünde, 
das Register mit verschiedenen anderen Re-
gistern, die harmoniert werden sollten (Zivil-
standsregister, Einwohnerregister auf Kan-
tons- und Gemeindeebene, Krankenkassen 
usw.) zu verknüpfen. Im Rahmen von Tests 
konnte bei 80 Prozent der Fälle automatisch 
eine eindeutige Zuteilung der Nummer erfol-
gen. Die restlichen Fälle werden mit einem 
manuellen Clearing bearbeitet. Die Zentrale 
Ausgleichsstelle (ZAS) der AHV/ IV baut zur-
zeit den zuständigen Service-Clearing auf. 
Die ZAS ist ebenfalls für die zukünftige Ver-
waltung der neuen AHVN13 zuständig.

Der Datenschutz war eines der Kernpro-
bleme, für das die neue AHVN13 nun ei-
ne Lösung bietet. Diese Identifikationsnum-
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mer ist vollständig anonym und wird zufäl-
lig zugewiesen, wodurch die Vorgaben des 
Datenschutzes erfüllt sind. Gesetzliche Be-
stimmungen definieren zudem den Anwen-
dungskreis und legen fest, wer für die ent-
sprechenden Daten zugriffsberechtigt ist. Für 
weitere Verwendungszwecke müssten neue 
gesetzliche Grundlagen geschaffen werden. 
Der Austausch zwischen den verschiedenen 
Registern erfolgt über eine sichere Verbin-
dung, und die Verknüpfung der Daten für sta-
tistische Zwecke wird ausschliesslich in ano-
nymisierter Weise durchgeführt.

Neue Anwendungsbereiche
Was bedeutet dies nun konkret? Per Ende 
2009 werden die meisten Personen ihre Versi-
chertenkarte mit der aufgedruckten AHVN13 
erhalten haben (dieses Projekt steht unter 
der Leitung des Bundesamts für Gesund-
heit). Die Karte ist mit der Europäischen Ver-
sichertenkarte vollständig kompatibel. Auf 
ihr können nach Einwilligung des Patienten 
auch bestimmte Gesundheitsdaten gespei-
chert werden. Zudem kann sie für kantonale 
Pilotprojekte im Zusammenhang mit elektro-
nischen Patientendossiers genutzt werden. 
Diese erlauben es, dass zwischen Beschäftig-
ten im Gesundheitswesen Gesundheitsdaten 
der einzelnen Patienten ausgetauscht wer-
den können. Dadurch soll die Qualität und 
die Sicherheit der medizinischen Versorgung 
gesteigert werden.

So richtig zum Tragen kommen wird die 
neue Identifikationsnummer bei der Volks-
zählung (Registerharmonisierungsgesetz, 
http://www.register-stat.admin.ch/). Ande-
re Projekte für die Verwendung der neuen 
Identifikationsnummer sind in den Berei-
chen Steuern und Abstimmungen geplant. 

Der neue Identifikator soll letztlich sämtli-
che statistische Prozesse vereinfachen und 
dadurch die Qualität der erhobenen Daten 
verbessern.
Auch die Öffentlichkeit kann von dieser Neu-
erung profitieren, da sie mit Kosteneinspa-
rungen verbunden ist. Selbst wenn im Hin-
blick auf den Datenschutz bis jetzt nicht al-
le denkbaren Optimierungen ausgeschöpft 
werden konnten, steht fest, dass administra-
tive Abläufe gestrafft und stärker automati-
siert werden können.

Die Auswirkungen auf Unternehmen
Die neue Identifikationsnummer ist nicht ein-
fach eine neue Verpackung für denselben In-
halt. In der Praxis konnte man feststellen, dass 
einige Organisationen und auch Computer-
programme die persönlichen Angaben in der 
alten Nummer wie etwa das Geschlecht oder 
das Geburtsdatum tatsächlich zu bestimmten 
Kontrollzwecken eingesetzt haben. Einige Or-
ganisationen im Gesundheitswesen verwen-
deten die Nummer, um festzustellen, ob das 
Geschlecht oder Alter des Patienten mit des-
sen Behandlung im Einklang standen. Andere 
nutzten die Nummern zur Arbeitsaufteilung. 
Da bald alle Angestellten einer Firma über die 
neuen AHV-Versichertennummern verfügen, 
müssen auch die Informationssysteme kom-
patibel sein. Die Umstellung muss deshalb bis 
Ende des Jahres abgeschlossen sein.

Die Einführung der neuen persönlichen 
Identifikationsnummer bringt Einsparun-
gen durch eine erhöhte Automatisierung zwi-
schen den verschiedenen existierenden In-
formationssystemen und legt die Basis für ei-
ne verbesserte Kommunikation im E-Health 
(z.B. elektronisches Patientendossier) und E-
Government (z.B. Steuern). Sie hat aber auch 

Auswirkungen auf die Informationssysteme 
von Unternehmen. Diese müssen auf die Neu-
erung des Bundes, die im Hinblick auf die Be-
dürfnisse des 21. Jahrhunderts erfolgte, noch 
umgestellt werden.
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Kommunikation zwischen 
den verschiedenen Stellen

Das NAV13-Register ist eine Erweiterung 

des AHV-Registers und wird durch die 

Zentrale Ausgleichsstelle ZAS der AHV 

verwaltet. Als zentraler Speicher von per-

sönlichen Identifikationsnummern bildet es 

den Kern des Systems.

Um höchsten Qualitätsanforderungen zu 

genügen, werden die Identifikationsnum-

mern bei Geburt oder Zuzug aus dem 

Ausland erstmalig zugeteilt. Aus diesem 

Grund werden die Informationssysteme IN-

FOSTAR (Standesregister), VERA (Ausland-

schweizer), ORDIPRO (Diplomaten, interna-

tionale Funktionäre und ihre Angehörigen) 

sowie SYMIC (Ausländer und Flüchtlinge) 

miteinander verknüpft, um neue Personen 

beim AHVN13-Register anzumelden und 

gleichzeitig eine Identifikationsnummer für 

diese anzufragen.

Der Datenaustausch zwischen den einzel-

nen Registern wird durch die Plattform 

Sedex (Secure Data Exchange, http://www.

bfs.admin.ch/bfs) oder über Webservices 

sichergestellt. Diese Dienste werden 

zurzeit durch die ZAS entwickelt. Die ein-

zelnen Dienste sollen bis Ende des Jahres 

verfügbar sein.

Andere berechtigte Organisationen 

(kommunale und kantonale Personenre-

gister, Beschäftigte im Gesundheitswesen 

usw.) können über das Internet auf eine 

eingeschränkte Version dieses Registers 

zugreifen.

Der Datenaustausch zwischen den einzelnen Registern wird durch die Plattform 

Sedex oder über Webservices sichergestellt.

Standardisierte Struktur

Die AHVN13 besteht aus einem 3-stelligen 

Ländercode, um den (nichtstandardisier-

ten) Datenaustausch zwischen interna-

tionalen Sozialversicherungsverwaltern 

zu erleichtern, einer 9-stelligen zufälligen 

Personenidentifikationsnummer und einer 

Prüfziffer nach EAN13, um Eingabefehler 

zu vermeiden. Dank der EAN13-Prüfziffer 

kann der Identifikator als Strichcode 

dargestellt werden. Die Zufallskomponen-

te wird unabhängig vom Zuteilungsdatum 

aus einem Pool von Milliarden von Zahlen 

ausgewählt.


